
§15 a Wertpapierhandelsgesetz 

Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften 

(1) Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen, 
haben eigene Geschäfte mit Aktien des Emittenten oder sich darauf beziehenden 
Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, dem Emittenten und der Bundesanstalt 
innerhalb von fünf Werktagen mitzuteilen. Die Verpflichtung nach Satz 1 obliegt auch 
Personen, die mit einer solchen Person in einer engen Beziehung stehen. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 gilt nur bei Emittenten solcher Aktien, die  

 
1. an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen sind oder  
 
2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind. 

 
Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt steht es gleich, wenn der 
Antrag auf Zulassung gestellt oder öffentlich angekündigt ist. Die Pflicht nach Satz 1 
besteht nicht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Person mit 
Führungsaufgaben und der mit dieser Person in einer engen Beziehung stehenden 
Personen insgesamt einen Betrag von 5.000 Euro bis zum Ende des Kalenderjahres 
nicht erreicht.  
 
(2) Personen mit Führungsaufgaben im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind persönlich 
haftende Gesellschafter oder Mitglieder eines Leitungs-, Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans des Emittenten sowie sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu 
Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen 
ermächtigt sind. 
 
(3) Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, die mit den in Absatz 2 genannten 
Personen in einer engen Beziehung stehen, sind deren Ehepartner, eingetragene 
Lebenspartner, unterhaltsberechtigte Kinder und andere Verwandte, die mit den in 
Absatz 2 genannten Personen zum Zeitpunkt des Abschlusses des meldepflichtigen 
Geschäfts seit mindestens einem Jahr im selben Haushalt leben. Juristische 
Personen, bei denen die vorgenannten Personen Leitungsaufgaben wahrnehmen, 
gelten ebenfalls als Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2. Unter Satz 2 fallen 
auch juristische Personen, Gesellschaften und Einrichtungen, die direkt oder indirekt 
von einer Person im Sinne des Absatzes 2 kontrolliert werden, die zugunsten einer 
solchen Person gegründet wurden oder deren wirtschaftliche Interessen weitgehend 
denen einer solchen Person entsprechen.  
 
(4) Der Emittent hat eine Mitteilung nach Absatz 1 unverzüglich zu veröffentlichen. Er 
hat die Veröffentlichung der Bundesanstalt unverzüglich zu übersenden. 
 
(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über den 
Mindestinhalt, die Art, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1 sowie 
der Veröffentlichung nach Absatz 4. Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.  


